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9. Änderungssatzung zur 
Straßenreinigungssatzung der Universitäts- 

und Hansestadt Greifswald 2019 -
Rückwirkende Geltung ab 01.01.2019

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die 9. 
Änderungssatzung zur Straßenreinigung B1079-43/93 vom 25.11.1993, rückwirkend 
zum 01.01.2019.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
mehrheitlich 1 0

Anlage 1 9. Änderung STR öffentlich

BV-V/07/0072
öffentlich



Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft



Anlage 1

9. Änderungssatzung vom zur Änderung der

Straßenreinigungssatzung Nr. B 1079-43/93 vom 25.11.1993 der

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Auf Grund des § 5 Abs.1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg

Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2013 (GVOBI. M-V

S. 777) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 50 Abs. 4 Nr. 3 des

Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Januar 1993 (GVOBI.

M-V 5. 42) in der derzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die

Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am folgende Satzung

erlassen:

Artikel 1

In den Reinigungsplan laut § 2 Satz 1 zur Straßenreinigungssatzung wird die

Herrenhufenstraße und die Wilhem- Holz- Straße in die RK 3 (lx wöchentliche

Reinigung) aufgenommen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungsatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Greifswald, den

Dr. Stefan Fassbinder



Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften verstoßen
wurde, können diese entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V nach

Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend

gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,

Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Greifswald, den

Dr. Stefan Fassbinder
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